
1. Allgemeines

1.1 Für alle Rechtsgeschäfte zwischen Kommunikationssalon • Christine 
Spatzl  (im Folgenden „Agentur“ genannt) und dem Auftraggeber/Kunden 
gelten ausschließlich die nachfolgenden AVG. Sie gelten auch dann, wenn 
der Auftraggeber Allgemeine Geschäftsbedingungen verwendet und diese 
entgegenstehende oder von den hier aufgeführten AVG abweichende Be-
dingungen enthalten.
1.2 Die AVG von Kommunikationssalon • Christine Spatzl gelten auch, wenn 
Christine Spatzl  in Kenntnis entgegenstehender oder von den hier aufgeführ-
ten Bedingungen abweichender Bedingungen des Auftraggebers den Auf-
trag vorbehaltlos ausführt.
1.3 Abweichungen von den hier aufgeführten Bedingungen sind nur dann 
gültig, wenn ihnen kommunikationssalon • Christine Spatzl  ausdrücklich 
schriftlich zustimmt.

2. Vertragsgegenstand

Der Gegenstand des Vertrages richtet sich nach den Individualvereinba-
rungen der Parteien über Werk- und Dienstleistungsverträge einer Werbe-
agentur, die diese auf den Gebieten der Strategie- und Markenberatung, 
Corporate Design, Werbeplanung, Werbegestaltung, Multimediaproduktion, 
Onlinemarketing, Dialogmarketing, Eventmarketing, Schulungen und Werbe-
vermittlung mit ihren Kunden schließt (Projekt).
Die Agentur schuldet keine Leistungen, die nicht ausdrücklich individuell ver-
einbart wurden. Geschuldet ist die Übergabe der Entwürfe in einer Art und 
Weise, die die Herstellung der sich aus dem Vertrags-/Auftragszweck erge-
benden Produkte ermöglicht; die Übergabe sogenannter »offener« Dateien 
ist grundsätzlich nicht geschuldet.

3. Vertragsdurchführung

Grundlage der Agenturarbeit bildet
• das ausführliche Kundenbriefing
• der Arbeitsauftrag, gleich ob die Erteilung mündlich, fernmündlich, schrift-
lich per Email, durch Bestätigung eines Kostenvoranschlags oder anderweitig 
erfolgt ist. Ausgeschlossen ist jede geschäftliche Kommunikation per SMS, 
Whatsapp, Soziale Medien oder vergleichbare Dienste (s. Punkt 12).
Wird das Briefing bzw. Sonstiges mündlich erteilt, wird der entsprechende 
Kontaktbericht zur verbindlichen Arbeitsunterlage.
Wurde ein detailliertes Angebot bzw. Kostenvoranschlag unterbreitet, so 
kann die Annahme (Auftragserteilung) vom Auftraggeber innerhalb eines 
Monats nach Erhalt des Angebots erklärt werden. Danach ist die Agentur 
nicht mehr an das Angebot gebunden.

4. Vergütung

4.1 Sämtliche Leistungen, die der kommunikationssalon • Christine Spatzl für 
den Auftraggeber erbringt, sind kostenpflichtig, sofern nicht ausdrücklich et-
was anderes vereinbart wird. 
4.2 Es gilt die jeweils kunden- oder projektbezogene vereinbarte Vergütung 
pro Arbeitsstunde.
4.3 Werden gewünschte Leistungen erbracht, die über den in einem Kosten-
voranschlag genannten Umfang hinausgehen, so sind diese gegen Stunden-
beleg zu vergüten.
4.4 Wenn der Kunde Aufträge, Arbeiten, umfangreiche Planungen und der-
gleichen innerhalb der laufenden Betreuung ändert und/oder abbricht, wird 
er der Agentur alle angefallenen Kosten, mindestens aber 25% der verein-
barten Gesamtvergütung, ersetzen und sie von allen Verbindlichkeiten ge-
genüber Dritten freistellen. Dem Auftraggeber bleibt der Beweis tatsächlich 
geringerer Leistungen oder höherer Aufwendungen vorbehalten. Ein grund-
sätzlicher Anspruch auf Fertigstellung der Werke und Arbeiten nach Auftrags-
abbruch, -kündigung oder –verzögerung seitens des Auftraggebers entfällt.
4.5 Barauslagen und besondere Kosten, die der Agentur auf ausdrückli-
chen Wunsch des Kunden entstehen, werden zum Selbstkostenpreis zzgl. 
10% Handlungskosten berechnet. Hierzu zählen z.B. Produktionskosten oder 
außergewöhnliche Kommunikations-, Versand- und Vervielfältigungskosten.
4.6 Sämtliche Leistungen der Agentur verstehen sich zuzüglich der gesetzlich 
gültigen Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19%.
4.7 Vorschläge des Auftraggebers bzw. seiner Mitarbeiter oder seine bzw. 
deren sonstige Mitarbeit haben keinen Einfluss auf die Höhe der Vergütung.

5. Fälligkeit der Vergütung, Abnahme, Verzug

5.1 Die Vergütung ist 14 Tage nach Rechnungstellung ohne jeden Abzug fällig. 
Werden die bestellten Arbeiten in Teilen abgenommen, so ist eine entspre-
chende Teilvergütung jeweils bei einer solchen Teilabnahme fällig. Erstreckt 
sich ein Auftrag über einen Zeitraum von mehr als zwei Monaten oder erfor-

dert er von der Agentur finanzielle Vorleistungen, die 25% des vereinbarten 
Honorars übersteigen, so sind angemessene Abschlagszahlungen zu leisten, 
und zwar ¼ der Gesamtvergütung bei Auftragserteilung, ¼ nach Fertigstel-
lung von 50% der Arbeiten, ½ nach Ablieferung. 
5.2 Bei Zahlungsverzug kann die Agentur Verzugszinsen in Höhe von 5% 
über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank verlangen. 
Die Geltendmachung eines nachgewiesenen höheren Schadens bleibt vor-
behalten.

6. Nutzungsrechte

6.1 Die Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen nur für den vereinbarten 
Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und inhaltlich) verwendet werden. Jede 
Nutzung über den vereinbarten Nutzungsumfang (zeitlich, räumlich und in-
haltlich) hinaus ist in jedem Fall durch ein Nutzungshonorar gesondert zu 
vergüten. Sie ist bei rechtlich geschützten Leistungen nicht gestattet und 
berechtigt die Agentur neben der Forderung eines ergänzenden Nutzungs-
honorars zur Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatzan-
sprüchen. 
6.2 Jede auch nur teilweise Nachahmung eines rechtlich geschützten Ent-
wurfs oder einer rechtlich geschützten Reinzeichnung ist unzulässig. Sämt-
liche Entwürfe, Reinzeichnungen, Konzeptionen und sonstige Leistungen vom 
kommunikationssalon • Christine Spatzl werden dem Auftraggeber im Sinne 
des § 18 Abs. 1 UWG anvertraut. Eine unbefugte Verwertung oder Mitteilung 
an Dritte außerhalb der vertraglichen Vereinbarung der Parteien ist unzuläs-
sig.
6.3 Die Agentur räumt dem Auftraggeber die für den jeweiligen Vertrags-
zweck erforderlichen Nutzungsrechte ein. Soweit nichts anderes vereinbart 
ist, wird im Zweifel jeweils nur das einfache Nutzungsrecht für das Gebiet der 
Bundesrepublik Deutschland eingeräumt.
6.4 Jede Übertragung oder Teilübertragung von Nutzungsrechten und jede 
Einräumung von Unterlizenzen bedarf der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung vom kommunikationssalon • Christine Spatzl.
6.5 Die Nutzungsrechte gehen Zug um Zug mit der vollständigen Bezahlung 
der Vergütung  auf den Auftraggeber über.
6.6 Geschützte Entwürfe und Reinzeichnungen dürfen ohne ausdrückliche 
Einwilligung der Agentur weder im Original noch bei der Reproduktion ver-
ändert werden.
6.7 Vorschläge und sonstige Mitarbeit oder Mitwirkung des Auftraggebers 
und/oder seiner Mitarbeiter haben keinen Einfluss auf die Höhe der verein-
barten Vergütung und begründen kein Miturheberrecht an den entwickelten 
und erstellten Werken und Arbeiten. Nutzungsrechte für vom Auftraggeber 
abgelehnte oder nicht ausgeführte Entwürfe verbleiben beim kommunika-
tionssalon • Christine Spatzl. Nutzt der Auftraggeber solche Werbeideen und/
oder Entwürfe des kommunikationssalon oder von ihr beauftragter Dritter, 
die eine Werkqualität erreichen außerhalb oder nach Beendigung des Ver-
trages, so ist eine gesonderte Vergütungsabrede zu treffen.

7. Namensnennungspflicht

Die Agentur darf die von ihr entwickelten Werbemittel angemessen und 
branchenüblich signieren, den erteilten Auftrag für Eigenwerbung publizie-
ren und sich im Impressum inkl. Verlinkung auf kommunikationssalon.de dar-
stellen, sofern dadurch keine vertraulich zu behandelnden Informationen des 
Auftraggebers offenbart werden. Diese Signierung und werbliche Verwen-
dung kann durch eine entsprechende gesonderte Vereinbarung zwischen der 
Agentur und dem Auftraggeber ausgeschlossen werden.

8. Sonderleistungen, Neben- und Reisekosten

8.1 Sonderleistungen wie die Umarbeitung oder Änderung von abnahme-
fähigen Entwürfen, Reinzeichnungen, Konzeptionen, das Manuskriptstudium, 
die Drucküberwachung oder zusätzliche Korrekturläufe werden nach Zeitauf-
wand entsprechend dem vereinbarten Stundensatz gesondert berechnet.
8.2 Die Agentur ist nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber be-
rechtigt, die zur Auftragserfüllung notwendigen Fremdleistungen im Namen 
und für Rechnung des Auftraggebers zu bestellen. Der Auftraggeber ver-
pflichtet sich, der Agentur entsprechende Vollmacht zu erteilen. 
8.3 Soweit im Einzelfall nach vorheriger Abstimmung Verträge über notwen-
dige Fremdleistungen im Namen und für Rechnung auf die Agentur abge-
schlossen werden, verpflichtet sich der Auftraggeber, die Agentur im Innen-
verhältnis von sämtlichen Vergütungsansprüchen freizustellen, die sich aus 
dem Vertragsabschluss ergeben. Die Agentur ist in Abweichung zu Ziffer 4.1 
berechtigt, diese Kosten in Rechnung zu stellen, sobald sie von dem Dritten 
in Rechnung gestellt werden. 
8.4 Reisekosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auf-
trag zu unternehmen und mit dem Auftraggeber abgesprochen sind, sind 
vom Auftraggeber zu erstatten.
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9. Eigentum an Entwürfen und Daten

9.1 An Entwürfen und Reinzeichnungen werden nur Nutzungsrechte einge-
räumt, nicht jedoch das Eigentum übertragen, falls nicht etwas anderes ver-
einbart wurde oder sich aus dem Vertragszweck etwas anderes ergibt.
9.2 Die in Erfüllung des Vertrages entstehenden Daten und Dateien ver-
bleiben im Eigentum vom Kommunikationssalon • Christine Spatzl. Dieser ist 
nicht verpflichtet, Daten und Dateien an den Auftraggeber herauszugeben. 
Wünscht der Auftraggeber deren Herausgabe, so ist dies gesondert zu ver-
einbaren und zu vergüten.
9.3 Hat die Agentur dem Auftraggeber Daten und Dateien, insbesondere so-
genannte »offene« Dateien zur Verfügung gestellt, dürfen diese nur mit vor-
heriger Zustimmung des Designers geändert werden, es sei denn, aus dem 
Vertragszweck ergibt sich etwas anderes.
9.4 Die Versendung sämtlicher in Ziffer 8.1 bis 8.4 genannten Gegenstände 
erfolgt für Rechnung des Auftraggebers und, sofern der Auftraggeber kein 
Verbraucher ist, auf Gefahr des Auftraggebers.

10.   Korrektur, Produktionsüberwachung, Belegexemplare und Eigen-
werbung

10.1 Vor Ausführung einer Vervielfältigung sind der Agentur Korrekturmuster 
vorzulegen. 
10.2 Die Produktionsüberwachung durch die Agentur erfolgt nur aufgrund 
besonderer Vereinbarung.
10.3 Von allen vervielfältigten Arbeiten überlässt der Auftraggeber der Agen-
tur bis zu zehn einwandfreie Belegexemplare unentgeltlich, falls nicht etwas 
anderes vereinbart wurde oder aus dem Vertragszweck sich etwas anderes 
ergibt.
10.4 Die Agentur ist berechtigt, diese Muster und sämtliche in Erfüllung des 
Vertrages entstehenden Arbeiten zum Zwecke der Eigenwerbung in sämt-
lichen Medien unter namentlicher Nennung des Auftraggebers zu verwen-
den und im übrigen auf das Tätigwerden für den Auftraggeber hinzuweisen, 
sofern die Agentur nicht über ein etwaiges entgegenstehendes Geheim-
haltungsinteresse des Auftraggebers schriftlich in Kenntnis gesetzt wurde. 
Etwaige Rechte Dritter muss die Agentur für seine Werbezwecke selbst ein-
holen.

11.   Beanstandung, Gewährleistung, Haftung

11.1 Für Mängel der gelieferten Leistungen und Werke haftet die Agentur 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. Für die Gewährleistung 
einschließlich vertraglicher Schadensersatzansprüche gilt eine Gewährleis-
tungsfrist von einem Jahr, wenn der Auftraggeber Unternehmer ist. Ist der 
Auftraggeber Verbraucher, gilt eine Gewährleistungsfrist von zwei Jahren. Ist 
das Geschäft für beide Teile ein Handelsgeschäft, so gilt die kaufmännische 
Rügepflicht des § 377 HGB.
11.2 Im Rahmen jedes Auftrags besteht eine künstlerische Gestaltungsfrei-
heit. Beanstandungen hinsichtlich der künstlerischen Gestaltung sind aus-
geschlossen. Wünscht der Auftraggeber während oder nach der Produktion 
Änderungen, so hat er die dadurch verursachten Mehrkosten zu tragen.
11.3 Bei farbigen Reproduktionen in allen Herstellungsverfahren können ge-
ringfügige Abweichungen vom Original nicht beanstandet werden, sofern sie 
innerhalb der nach dem Stand der Technik üblichen Toleranzen liegen. Das 
Gleiche gilt für den Vergleich zwischen Andrucken und Auflagendruck sowie 
dem Vergleich zwischen sonstigen Vorlagen (z. B. Digital Proofs, Andrucken) 
und dem Endprodukt. Mehr- oder Minderlieferungen bei Druckerzeugnissen 
bis zu 10 % der bestellten Auflage können nicht beanstandet werden. Be-
rechnet wird die bestellte Menge.
11.4 Für Abweichungen in der Beschaffenheit des eingesetzten Materials 
haftet die Agentur nur bis zur Höhe der eigenen Ansprüche gegen den je-
weiligen Zulieferanten. In einem solchen Fall ist die Agentur von ihrer Haftung 
freigestellt, wenn sie ihre Ansprüche gegen den Zulieferanten an den Auf-
traggeber abtritt.
11.5 Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an 
Dritte erteilt werden, übernimmt der die Agentur gegenüber dem Auftragge-
ber keinerlei Haftung, es sei denn, die Agentur trifft gerade bei der Auswahl 
des Dritten ein Verschulden. 
Die Agentur tritt in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf.
11.6 Der Auftraggeber versichert, dass er zur Verwendung aller an die Agen-
tur übergebenen Vorlagen berechtigt ist. Sollte er entgegen dieser Versi-
cherung nicht zur Verwendung berechtigt sein, stellt der Auftraggeber die 
Agentur von allen Ersatzansprüchen Dritter frei.
11.7 Der Auftraggeber hat Entwürfe oder Reinzeichnungen auf etwaige Män-
gel (Richtigkeit von Bild, Text, Zahlen etc.) zu überprüfen und gegebenenfalls 
freizugeben. Für solchermaßen vom Auftraggeber freigegebene Entwürfe 
oder Reinzeichnungen entfällt jede Haftung der Agentur für erkennbare Män-
gel. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber ein Verbraucher ist.
11.8 Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von 14 Tagen 
nach Ablieferung des Werks schriftlich bei der Agentur geltend zu machen. 

Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Mängelrüge.
11.9 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die rechtliche Zulässigkeit der Entwür-
fe und sonstigen Arbeiten selbstständig und gewissenhaft prüfen zu lassen, 
bevor er die Entwürfe und sonstigen Arbeiten im geschäftlichen Verkehr 
verwendet. Die Agentur haftet außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit 
nicht für die rechtliche Zulässigkeit seiner Entwürfe und sonstigen Arbeiten. 
Er wird den Auftraggeber auf rechtliche Bedenken hinweisen, soweit sie ihm 
bekannt sind. Für die vom Auftraggeber zu vervielfältigenden und freigege-
benen Arbeiten entfällt jede weitergehende Haftung der Agentur.
11.10 Für Aufträge, die im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers an 
Dritte erteilt werden übernimmt die Agentur gegenüber dem Auftraggeber 
keine Haftung. Die Agentur tritt in diesen Fällen lediglich als Vermittler auf.
11.11 Die Agentur haftet nicht wegen in den Werbemaßnahmen möglicher-
weise enthaltener Sachaussagen in Bezug auf Produkte und Leistungen des 
Auftraggebers. Sie haftet auch nicht für den design-, urheber- und marken-
rechtlichen Schutz der im Rahmen des Auftrages gelieferten Ideen, Anregun-
gen, Vorschläge, Konzeptionen und Entwürfe.

12.   Kommunikationsmittel

Aufträge und sonstige Informationen werden ausschließlich persönlich, tele-
fonisch, per Email oder Brief entgegengenommen.
Eine Auftrags- oder Informationserteilung über andere Kommunikationskanä-
le wird ausdrücklich ausgeschlossen und gilt als nichtig. Insbesondere gilt dies 
für Whatsapp, SMS, facebook und sonstige Social Media Kanäle.
Informationen, die auf der Mailbox oder dem Anrufbeantworter der Agentur 
hinterlassen wurden, gelten erst nach Rückbestätigung durch die Agentur als 
entgegengenommen.

13.   Vertraulichkeit

Beide Parteien verpflichten sich gegenseitig unter Einschluss aller Mitarbei-
ter und sonstiger am Projekt beteiligter Dritter, die Zugang zu Informationen 
der anderen Vertragspartei und/oder der vertraglichen Leistungen haben, zu 
absoluter Vertraulichkeit hinsichtlich solcher Informationen gegenüber nicht 
beteiligten Dritten und vorbehaltlosem Schutz dieser Vertraulichkeit. Sollten 
Daten und Informationen aufgrund ihrer Art der strengen Geheimhaltung 
unterliegen, sind sie vom Auftraggeber als solche zu kennzeichnen. Die Ver-
traulichkeit gilt nicht für Informationen, die allgemein zugänglich sind, von 
der anderen Vertragspartei selbst veröffentlicht werden oder von dritter Seite 
bekannt geworden sind. Die Beweislast für eine solche Ausnahme trägt die 
Partei, die sich auf den Ausnahmetatbestand beruft.

14.   Künstlersozialkasse

Bei der Auftragsvergabe im künstlerischen, konzeptionellen und werbebera-
terischen Bereich an eine nicht-juristische Person ist durch den Auftraggeber 
eine Künstlersozialabgabe an die Künstlersozialkasse zu leisten. Diese Ab-
gabe darf vom Auftraggeber nicht bei der Rechnung der Agentur in Abzug 
gebracht werden. Für die Einhaltung der Anmelde- und Abgabepflicht ist der 
Auftraggeber zuständig und verantwortlich.

15.   Media-Planung

15.1 Beauftragte Projekte im Bereich Media-Planung besorgt die Agentur 
nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis der ihr zugänglichen Unter-
lagen der Medien und der allgemein zugänglichen Marktforschungsdaten. 
Einen bestimmten werblichen Erfolg schuldet die Agentur dem Auftraggeber 
durch diese Leistungen nicht.
15.2 Die Agentur kann Vergünstigungen, Sonderkonditionen und Rabatte im 
Sinne des Auftraggebers bei der Media-Schaltung berücksichtigen und diese 
an den Auftraggeber weitergeben oder diese zur Abdeckung von Leistungen 
der Agentur im Rahmen dieses Auftrags nutzen.
Der Auftraggeber hat kein Recht auf Weitergabe oder Offenlegung branchen-
üblicher Agenturprovisionen.
15.3 Bei umfangreichen Media-Leistungen auf Agenturrechnung ist die 
Agentur nach Absprache berechtigt, einen bestimmten Anteil der Fremd-
kosten dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen und die Einbuchung bei 
den entsprechenden Medien erst nach Zahlungseingang vorzunehmen. Für 
eine eventuelle Nichteinhaltung eines Schalttermins durch einen verspäteten 
Zahlungseingang haftet die Agentur nicht. Ein Schadensersatzanspruch vom 
Auftraggeber gegen die Agentur entsteht dadurch nicht.

16.   Schlussbestimmungen

16.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern zulässig vereinbart, der Sitz 
von der Agentur. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
16.2 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit zu einem 
späteren Zeitpunkt verlieren, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Be-
stimmungen nicht berührt.
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